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Verwaltung des hohenpriesierlicl)en Amtes.
Dargestellt von Professor Dr. Probst1).

Einleitung.
Die partielle Vereinigung des Menschen mit Gott durch

die Verkündigung und Aufnahme der göttlichen Wahrheit,
soll durch Mittheiliing der göttlichen Natur oder Verleihung
der heiligmachenden Gnade zu einer vollständigen werden.
Das geschieht mittelst des hohenpriesterlichen Amtes, welches die
Früchte des Lebens und Sterbens Christi, oder die durch ihn
erworbene Gnade, den einzelnen Menschen zuwendet. Und
so wenig es eine Beeinträchtigung des prophetischen Amtes
Christi ist, wenn der Priester das von Jesus vom Himmel
gebrachte Wort Gottes den Menschen durch die Predigt ver-
mittelt, so wenig wird das hohepriesterliche Amt desselben beein-
irächtiget, wenn durch die Feier des eucharistischen Opfers und
die Spendung der Sacramente den Gläubigen die Früchte des
Kreuzestodes Christi zugewendet werden.

2. Gott hat die Menschen und alle Geschöpfe zu seiner
Ehre und zu seinem Dienste erschassen, oder dazu, daß sie sich
ihm opfern. Der Mensch hatte darum, als Herr der vernunft-
losen Creatur, die Aufgabe, sich derselben so zu bedienen, daß
dadurch Gott verherrlicht und sein Dienst gefördert würde.
Er selbst aber sollte sich zugleich durch volle Hingabe an Gott
vollenden. Statt dessen brachte er in dem Götzendienst sich
selbst und den Geschöpfen das Gott gebührende Opfer dar.
Mit dem Zweck seines Daseins vernichtete er aber seine Existenz

l) In den jetzigen Tagen des Culturkampfes ist es dem Klerus
unmöglich, sich wissenschastlich zu beschäftigen, da die Pastoration alle
seine Zeit·und Kräfte absorbirt. Und doch sollte die Theorie nicht ver-
nachläfsiget werden, damit die Praxis auf der richtigen Bahn bleibt.
Darum habe ich mich entschlossen, den Geistlichen der Diöcese die Lehre
von der Verwaltung des hohenpriefterlichen Amtes in möglichster Kürze
im Pastoralblatt in einer Reihe von Artiteln zu bieten. Jch bitte die
Gabe mit demselben Wohlwollen aufzunehmen, mit dem sie gereicht wird.

so daß der Tod seinem Falle auf dem Fuße gefolgt wäre,
wenn sich nicht, mit der Contrahirnng der Schuld, der Sohn
Gottes als Lösegeld angeboten hätte, so daß Strafe« und
Erlöser zumal verkündiget wurden.

Der incarnirte Logos brachte, als der Erstgeborene der
Schöpfung, das von Adam und seinen Nachkommen Gott
vorenthaltene Opfer seineni himmlischen Vater dar, wie er die
Schuld sühnte und der göttlichen Gerechtigkeit, die den
letzten Heller fordert, durch seinen Tod genüge that. Die
unendliche Barmherzigkeit Gottes offenbarte sich aber darin,
daß sie das Opfer Christi annahm und um dessen willen ebenso
Schuld und Strafe nachließ, als sie der in Christus erlösten
Menschheit die verlorene Gnade und Kindsch·aft wieder schenkte.

3. Die Kindschaft beruht im Allgemeinen auf der in-
timsten Verwandtschaft, die im natürlichen Leben Zeugung
und Geburt verursacht. Diese Begriffe finden, geistig gefaßt,
auch auf das Verhältniß Gottes zu den Gläubigen Anwendung.
Der Vater der Lichter hat uns aus freier Liebe gezeugt.
Jacob I. 17. 18. Jeder, der aus Gott geboren ist, thut
keine Sünde, weil sein Samen in ihm bleibt. I. Joh. 3. 9
Joh. 1. 13. Dieser Samen, der in uns bleibt und mit Gott
verwandt macht, ist die heiligmachende Gnade. Sie
sollicitirt nicht blos den Willen zum Gebrauch seiner natür-
lichen Kräfte, sondern sie ist ein Ausfluß des göttlichen Wil-
lens, durch den wir der göttlichen Natur theilhafttg, 2 Petr. 1. 4.,
ebenso Kinder Gottes genannt werden, als sind. 1. Joh. 3. I.
Sie ist ein neues Lebensprincip, das Gott dem Menschen bei
der Wiedergeburt einhaucht und ihn dadurch zu einem neuen
Geschöpf in Christus macht.

Diese durch das Leben und Sterben Christi Allen erwor-
bene Gnade wird den Einzelnen« durch die Sacramente
zugewendet, die von Jesus zu diesem Zwecke eingesetzt sind.
Zum Empfang der Gnade gehört jedoch nicht nur ein Geben
von der einen, sondern auch ein Nehmen von der anderen
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Seite. Gott bietet uns die Gnade durch die Sacramente an,
wir nehmen sie durch den Glauben, der wesentlich eiii An-
nehmen ist. Glaube und Sacrament sind daher die
zwei Grundbedingungen für die in der Wiedergeburt ein-
tretende Vereinigung mit Gott. Wer glaubt und sich taufen
läßt, wird selig werden. Marc. 16. 16.

In letzter und höchster Jnstanz beruht aber die Vereinigung
mit Gott, auf dem Eins sein mit der Person Christi.
Er ist der Weinstock, mit dem die Gläubigen wie die Reb-
zweige vereiniget werden Joh. 15. 5., um durch ihn mit dem
Vater Eins zu werden und zu sein. Jch in ihnen und du
in mir, damit sie vollkommen Eins seien, Joh. 17. 23. Denn
Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Joh. 14. 6.

Das gilt für alle Menschen zu allen Zeiten. Für die
ganze Welt wurde Christus geboren und starb er. Der Akt
der Jncarnation, wie seines Todes ist ein von Ewigkeit be-
schlossener; er ist Priester von Ewigkeit. Was sich in der
Ewigkeit in Einem Akte vollzieht, das muß sich in der Zeit,
so verlangt es ihr Wesen, in einer Succession von Zeitmomen-
ten realisiren. Theophanien und Osterlamm sind die voraus-
geworfenen Schatten. Christus ist das wahre Osterlamm,
das Osterlamm der verhüllte (typische) Christus. Dieses
Osterlamm war als Sühnopfer die Grundlage des jüdischen
Opferwesens. Es ist in dem eucharistischen Opfer erfüllt und
fortlebend, der Mittelpunkt und das Fundament des neu-
testamentlichen Cultus. In der Eucharistie setzt sich näm-
lich, sofern sie Transsubstantiation ist, ebenso die Jncarnation
fort, als sie, sofern sie Opfer ist, den Opfertod Jesu bis zum
Ende der Welt repräsentirt. In ihr empfangen die Geheiligten
nicht nur Gnade, sondern durch den Genuß des Fleisches und
Blutes Christi mit ihm eins und in die substantielle Gemein-
schaft des großen Opsers ausgenommen, werden sie zur Vollen-
dung gebracht. Hebr. 10. 14.

I.
Verwaltung der heiligen åJiictinnente.

§. 1. Materie und Form der Sacramente.
Die Sacramente sind sinnliche oder sichtbare zu unserer

Rechtfertigung eingesetzte Zeicheu der unsichtbaren Gnade1).
Zu diesen sinnlichen Zeicheu gehören nicht nur die mate-
riellen Gegenstände, sondern auch die Handlungen, durch welche
sie dem Subjekte applicirt werden, wie abwaschen, salben2).
Die H andlungen nennt man m-iteria pr0xima, die Sache
aber matei«ia 1«emota. Die mit der Materie verbundenen,
--?-.1-�j

I) C:-.tecl1. kom. 2. q. .5.
2) Thom. p. Z. q. 60. a. S. ad 2.

sie gestaltenden Worte, durch die sie zum Sacrament wird �),
bilden die forma des Sacramentes.

2. Da Christus selbst Materie und Form der Sacramente
festgesetzt hat, soll sich der Spender derselben an seine Vor-
schriften halten und darum die einzelnen Worte, welche zu der
f0rma und Verwaltung gehören, nicht aus dem Gedächtnisse,
sondern aus dem Rituale recitiren und die Vorschriften des-
selben genau beobachten. Rit. r0m.

Die allgemeinsten Regeln hierüber lauten: Weder die
forma. noch Materie darf eine substantielle Veränderung
erleiden; eine accidentelle, obwohl verboten, macht das
Sacrament nicht ungültig. Unter substantieller Veränderung
der Materie versteht man jene, durch welche die Sache, nach
dem Gebrauche und der Schätzung der Menschen, eine andere
als die von Christus und der Kirche vorgeschriebene wird.
Eine wesentliche Veränderung der t"0rma tritt ein, wenn
der Sinn der Worte nicht mehr derselbe bleibt, wenn zwischen
den einzelnen Worten eine solche Unterbrechung stattsindet, daß
sie moralisch nicht mehr zusammenhängen, wenn sich mehrere
in das Aussprechen der f0rma. theilen würden 2).

Zweitens soll die format. so viel möglich gleichzeitig
mit der Application der Materie ausgesprochen worden. Bei
der Consecration der Eucharistie hängt die Gültigkeit der Hand-
lung davon ab, daß der Celebrans die Materie auf dem
Corporale vor sich hat, weil das Pronomen hoc und hie
dieses fordert. Den übrigen Sacramenten gegenüber genügt
es, wenn man die fo1«ma alsbald nach der Application
der Materie auszusprechen anfängt. Weil zwischen Anklage
und richterlicher Sentenz ein Zeitverlauf stattfinden kann, würde
der gültig absolviren, welcher eine Stunde nach der Beicht
die Lossprechung ertheilte. Bei der Ehe genügt es, wenn der
eine Theil den Confens gibt, während der des anderen Theiles
moralisch fortdauert3).

§. 2. Intention.
Zur gültigen Spendung der Sacramente ist außer der

Vollmacht sie zu verwalten, die Jutention, das zu thun,
was die Kirche thut, nothwendig.

Der spendet darum das Sacrament nicht, welcher es
scherzweise ertheilt, oder blos eine äußere Handlung (intent.
(-.-xterna) vollziehen will. Denn der Priester handelt als Werk-
zeug Christi und Organ der Kirche. Das Werkzeug wirkt aber
in Kraft dessen, der es gebraucht. Das todte Jnstrument thut

I) Accedit verbum ad e1ementum et tät sac1«amentum. August.
in is-vai1g. Joan. its. 80. U. 3. p. 930.

2) I-igu01-. theo1. moral. I. 6. n. II.
S) Lig. l. o. n. 9. U. l0.
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dieses mechanisch, das belebte hat hingegen seine eigene Wirk-
samkeit in sich, die es der bewegenden Ursache in freiem Ge-
horsam unterwerfen muß. Das geschieht durch die innere
Jntention, der gemäß der Minister der Sacramente nicht
nur die. äußere Handlung, sondern auch die Seelenthätigkeit
Christi und der Kirche gleichförmig macht, indem er das thun
will, was die Kirche thut1).

Die Jntention soll in der Regel eine absolute sein.
Die bedingungsweise de future hebt die Wirkung des
Sacramentes auf. Zur Gültigkeit gehört nämlich, daß die
forma einer gegenwärtigen Materie applicirt wird. Bei der
Bedingung, ich absolvire dich, wenn du dieses oder jenes gethan
haben wirst, wird der Wille zu absolviren suspendirt, bis die
Bedingung erfüllt ist, das heißt, die format wird der Materie
nicht applicirt, wenn sie der Priester auch ausspricht. Sie
wird aber dem Pönitenten auch dann nicht applicirt, wenn er
z. B. restituirt. Das sub e0nditi0ne de future gespendete
Sacrament ist also nichtig. Wenn ein Beichtvater hingegen
sagt: Jch absolvire dich, wenn du disponirt bist, so wird, wenn
die Bedingung verificirt ist, die f01·ma in demselben Momente,
in welchem sie gesprochen wird, der Materie applicirt. Die
Theologen sagen daher: si eonditio est de p1·aeterito vel
de pra.esenti, veriiieata (-0nditi0ne, sa0ra,mentum est
va1idum. Doch billiget die Kirche ein solches Verfahren nur
ausnahmsweise.

Nach allgemeiner Annahme ist es erlaubt die nicht wie d er -
holbaren Sacramente bedingungsweise zu ertheilen, wenn
ein triftig er Grund vorliegt. Bezüglich der wiederholbaren
gestatten einige Theologen diese Spendung nur im Nothfall.
Liguori glaubt jedoch das Vorhandensein eines triftigen Grun-
des schließe jede Verunehrung des Sacramentes aus2). Sollte
aber Jemand in der äußersten Noth und blos eine zweifel-
hafte Materie vorhanden sein, so wäre die bedingungs-
weise Spendung des Sacramentes Pf licht, gleichviel ob die
Thatsache der Sacramentsspendung (dubjum facti), oder
die Gültigkeit der vorgenommenen Handlung (dubium juris)
in Frage steht3). Mündlich beizufügen, daß man« das
Sacrament bedingungsweise spende, ist zwar nicht geboten,
aber gerathen.

I) Tho111. Summa P. Z. q. 64. a. 8. ad 2.
2) Lig. I. O. U. 28.
Z) Jst das c1ubium t�acti negativer Art, oder liegen keine probablen

Gründe für den Empfang des Sacramentes vor, so taust man z. B.
bedingungsweise. Dasselbe geschieht, wenn zwar bedeutende Motive
für den Vollzug des Sacramentes vorliegen, aber keine ganz sicheren
(eerrissimi) Zeugen vorhanden sind. Zu einer solchen Zeugenschaft
genügt ein einziger Augenzeuge, auch weiblichen Geschlechts, voraus-
gesetzt, es spreche sich Niemand positiv für das Gegentheil aus.

Jm Allgemeinen kann und soll daher ein Sacra-
ment bedingungsweise gespendet werden, wenn die
absolute Spendung das Sacrament der Gefahr der Nichtigkeit
aussetzt und das absolut verweigerte das Subjekt der Gefahr
eines großen Schadens preis gibt, oder dasselbe eines bedeuten-
den geistigen Gutes beraubt.

2. Die Jntention wird actuell genannt, wenn sie der
Handlung unmittelbar vorhergeht und sie begleitet. Die vir-
tuelle ist jene, welche in Beziehung auf eine Reihe gleicher
Handlungen früher gemacht wurde und in ihren Wirkungen
fortdauert, obwohl sie während der Handlung nicht im Be-
wußtsein ist. Die habituelle Jntention währt insofern fort,
als sie durch eine entgegengesetzte nicht aufgehoben wurde.
Wenn man annehmen kann, es würde Jemand,die Jntention
haben, wenn er bei Bewußtsein wäre, so ist das die intentio
interp1·etativa. ·

Dem Spender der Sacramente ist die actuelle oder
virtuelle Jntention nothwendig. Uebrigens darf ein Minister,
der gewohnt ist, die zu einem Sacramente erforderlichen Hand-
lungen zu verrichten, die gebührende Jntention als vorhanden
annehmen, wenn er sie nicht geradezu ausgeschlossen hat, weil
er unter dieser Voraussetzung das Sacrament seinem Zwecke
gemäß spenden wollie. Außer der Jntention, die ein Akt des
Willens, ist Attention, ein Akt des Verstandes, zur Gültig-
keit nicht nothwendig, obwohl freiwillige Zerstreuung für läß-
liche und beim Aussprechen der Consecrationsworte für schwere
Sünde erklärt wird.

Was den Empfänger betrifft, so supplirt die Kirche die
Jntention bei Kindern, von Geburt Wahnsinnigen und Blöd-
sinnigen, sowohl» wenn es sich um die Spendung der Taufe
als Firniung handelt. Wahnsinnigen gegenüber warte man
jedoch wo möglich mit Ertheilung des Sacramentes bis wahr-
scheinliche Todesgefahr eintritt oder der Betreffende lichte Augen-
blicke hat�). Jenen kann hingegen ein Sacrament nicht ge-
spendet werden, die zur Zeit, als sie den vollen Gebrauch des
Verstandes hatten, sich gegen den Empfang sträubten. Im
Zweifel, ob sie dasselbe verlangen würden, ertheile man es
bedingungsweise.

Wird von Seite des Spenders die virtuelle Jntention
gefordert, so reicht für den Empfänger die habituelle zu,
denn zu einem mehr passiven Verhalten gehört weniger als
zu einem aktiven. Auf das Sacrament der Ehe findet dieses
keine Anwendung, weil die Brautleute zugleich Spender des-
selben sind. Zum Empfang der Buße, Oelung, Firmung und
Eucharistie genügt die interpretative Jntention, wenn

I) Tl1om. p. Z. q. 68. a. l2·



diese Sacramente Sterbenden gereicht werden. Dem ist
aber nicht so, wenn Erwachsenen die Taufe und Priesterweihe
ertheilt wird, weil es sich bei ihnen zugleich um die Ver-
pflichtung zu den Gesetzen der Kirche und des Clerikalstandes
handelt«).

§. 3. Disposition.
Zum erlaubten Spenden wie zum gültigen und wür-

digen Empfangen der Sacramente ist, (abgesehen von der
Macht (p0testas) und unter Umständen von der Jurisdiction
die theils eine ordentliche, theils delegirte, theils vernünftig
vermuthete ist, eine entsprechende Disposition erforderlich.

Weil der Priester als Stellvertreter Gottes bei Spendung
der Sacramente funktionirt, gilt ihm das Wort: »Seid
heilig, wie ich heilig bin« in ausgezeichneter Weise. Sodann
sind die Sacramente, als Vehikel der Gnade, heilig und zur
Heiligung eingesetzt. Das Heilige soll aber heilig verwaltet
werden. Wenn sie daher ein Priester im Stande der Sünde
spendet, verfündiget er sich wie Laien, welche die Ehe und
Taufe vollziehen, schwer. Er soll sich deshalb zuvor durch den
Empfang der Buße oder Erweckung einer vollkommenen Reue
in den Stand der Gnade setzen. In Nothfällen genügt
nämlich die Erweckung der Contritio zur Sündenvergebung.
Die Spendung der Sacramente trägt aber gewöhnlich den
Charakter eines Nothfalles im moralischen Sinne an sich.
Weil dieses bei der Feier des Meßopfers und dem Empfange
der Eucharistie seltener zutrifft, ist dem celebrirenden Priester
und communicirenden Laien die vorhergehende Beichte geboten.

Ein mit einer Todsünde b-ehafteter Priester, der plötzlich
zur Ertheilung der Taufe oder Buße gerufen würde, dürfte
dem Rufe folgen. Es wird jedoch kaum vorkommen können,
daß er nicht zuvor Reue erwecken könnte. Da Jeder ver-
pstichtet ist Sacrilegien zu verhüten, soll Niemand ohne drin-
gende Ursache einen notorisch unwürdigen Priester zur Spen-
dung von Sacramenten veranlassen. Von einem censurirten
Priester (ex(-0mmuni(-atus vitanr1us, vel public-e et
nominatim suspensus, ve1 j1·regula1«is per sententiam)
kann man blos im Falle der höchsten Noth Taufe, Buße
und Viaticum empfangen. Von einem geduldeten(to1e1«atus)
Excommunicirten oder Suspendirten dürfen hingegen die
Sacramente aus einem triftigen Grunde verlangt werden2).

2. Die Disposition des Empfängers besteht, abgesehen
davon, daß er ein Erdenpilger (h0mo vjator) sein muß, in
dem Empfange der Taufe. Dieser selbst setzt, um ein er-
laubter und fruchtbarer zu sein, bei Erwachsenen, Glauben,
?-.-j-�-�.j

-) Lig. H. 81. u. 82.
2) I«ig. n. 88. u. 89.
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Hoffnung und wenigstens Attritio als Disposition voraus.
Dasselbe ist bei dem Empfange des Bußsacramentes der
Fall. Den übrigen Sacramenten gegenüber wird der Stand
der Gnade erfordert.

Unwürdig empfangene Sacramente sind zwar. die
Buße ausgenommen, gültig, üben jedoch keine Wirkung,
weil diese, durch das entgegenstehende Hinderniß suspendirt,
erst mit der Entfernung desselben in Kraft tritt. Den nicht
wiederholbaren Sacramenten gegenüber ist dieses unzweifelhaft.
Es dürfen aber auch die Sacramente der Oelung und
Ehe in derselben Todesgefahr und ehelichen Verbindung
nicht wiederholt werden, wenn sie im Stande der Todsünde
empfangen wurden.

Um die Wirkung des Sacramentes effectiv zu machen
(reviviscere), ist jene Disposition nothwendig, deren Mangel
die Wirkung suspendirte. Gury n. 232.

§. 4. Pflicht die Sacraniente zu spenden und
zu verweigern.

Geistliche, die nicht in der Seelsorge stehen, verpflichtet die
Liebe zur Spendung der Sacramente, wenn sich der Nächste
in großer Noth befindet. Den Curat-Geistlichen ist diese
Spendung Gerechtigkeits-Pflicht, von der sie nicht ent-
bunden werden, wenn sie auch ihr Leben opfern mt&#39;ißten«).
Zu welcher Stunde des Tages oder der Nacht gerufen, zögere
er keinen Augenblick seine Pflicht zu erfiillen. Rjt. rom. Um
so weniger dürfen sie den Gläubigen ihrer Pfarrei die Sacra-
mente verweigern, wenn sie dieselben auf vernünftige Weise
empfangen. Setzen sie blos einige Tage des Monates zum
Beichthören fest, so sind sie für die Folgen verantwortlich.
Sie sündigen bereits, wenn sie sich mit sichtlichem Unwillen
zur Spendung der Sacramente herbeilassen, weil dadurch die
Gläubigen vom Empfange abgeschreckt werden. Uebrigens ist
damit nicht gesagt, daß sie sich mit Scrupulanten und Frömm-
lern Tag für Tag abgeben müssen.

2. Personen von notorischer Unwürdigkeit dürfen
die Sacramente nicht gespendet werden, weder wenn sie sie
heimlich, noch wenn sie sie öffentlich verlangen, außer
in arti(-ul0 mo1«t.is. Einer Person, die da, wo sie das
Sacrament empfängt, nicht als Sünderin bekannt ist, kann es
gereicht werden. Einem geheimen Sünder hat der Priester
es zu ertheilen, wenn er ihm öffentlich darum anspricht.
Im Falle, daß die Sünde gewiß und die Buße zweifelhaft ist,
verweigere man das Sacrament, bis man sich von dem Vor-
handensein der Buße überzeugt hat. Waltet hingegen ein

l) Lig. l. 3. n. 27.
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Zweifel bezüglich der Sünde ob, so findet das Gegentheil
statt "). Durch Simulation der Sacramente (z. B. Reichung
einer nicht consecrirten Hostie) dem unwiirdigen Empfang der
Sacramente vorzubeugen, ist verboten, obwohl der Beichtvater
über einen Pönitenten, den er nicht absolvirt, das Kreuzes-
zeichen machen und ein Gebet sprechen darf, weil solche Worte
keinen Bestandtheil des Sacramentes bilden.

Wenn der Minister zugleich das Amt eines Richters
übt, kann er verpflichtet sein, die Würdigkeit des Empfängers
zu prüfen. Dieses findet, außer der Spenduug des Ordo
und der Buße, bei der Ehe statt, weil der Priester im Auf-
trage der Kirche über das Vorhandensein von Hindernissen zu
erkennen hat.

Z. Um die Sacramente vor Verunehrung zu bewahren,
hat man in allen Fällen, in welchen es srch um die Gültig-
keit derselben handelt, zu befolgen sententiam tutiorem pro-
ba1)ilem, relicta opposita etiam probabiliore. Wenn ein
Bräutigam bemerkt, er habe zwar keinen sicheren Beweis in
der Hand, daß seine erste Frau gestorben sei, aber es sprechen
viel mehr Gründe dafür als dagegen: so wird der Geistliche,
trotzdem daß der Tod der Frau wahrscheinlicher ist, den Be-
treffenden doch nicht trauen. Eine Ausnahme findet statt-
wenn sich der Nächste in großer Noth, z- B. Todesgefahr,
besindet. Ferner darf man bei Spendung der Sacramente
einer probablen Meinung folgen, wenn es sich um die Juris-
diction des Beichtvaters und um ein zweifelhaftes kirchliches
Ehehinderniß handelt, da vorausgesetzt wird, die Kirche supplire
den Mangel. Was endlich den Fall betrifft, ob man Jemand
absolviren dürfe, wenn seine Disposition dem Beichtvater
zweifelhaft fcheint, so ist zu beachten, daß man über die Dis-
position keine absolute Sicherheit erlangen kann und darum
die moralische Gewißheit genügt. Das heißt, ist die
Annahme, der Pönitent sei nicht disponirt, wenig wahrschein-
lich (tantum tenuiter aut dubie probabilis), so darf der
Priester absolviren.

Vergünftigungen für die geistlichen Vorsteher
des Kindheit-Jesu-Vereins.

Auf Ansuchen des Generalvorstehers des Vereins der hl.
Kindheit Jesu hat der hl. Vater mittelst Dekrete der Ablaß-
kongregation vom 19. und 24. Juli v. J. denjenigen Priestern,
welche Direktoren oder Mitglieder des Verwaltungsrathes oder
Vorsteher einer Einigung von mindestens zwölf Mitgliedern
dieses Vereines sind, auf sieben Jahre vom Tage des betreffenden
Dekretes an das persönliche Altarprivileg für drei beliebige Tage

I) Lig. 1. S. «. 44-�48.

in jeder Woche und die Vollmacht verliehen den Sterbeuden
die sog. Generalabsolution zu ertheilen, sodann Rosenkränze,
Kreuze, kleine Statuen und Medaillen zu segnen und damit
die sog. apostoltschen und Brigitten-Ablässe zu verbinden. Judem
wir die drei Dekrete zur Mittheilung bringen, machen wir mit
dem ,,Münst. Pstbl.« darauf aufmerksam, daß dem Altarprivileg
die Einschränkung beigefügt ist ,,dummodo saeerdotes simi1e
indultum pro alia die non obtinuerint«, daß die betreffenden
Priester zur Benutzung der beiden andern Vollmachten approbirte
Beichtväter sein und betreffs der Ertheilung der Generalabso-
lution noch dazu die Erlaubniß ihres Bischofs einholen müssen.

««
Petit11m I:

Beatissime Pater. �� Henricus-Maria-Alfredus
du Fougerais, Sacerdos et Moderator Generalis piae Con-
fraternitatis de Sancta Jesu Infantia vulgo nuncupatae,
in civitate Parisiensi canonice institutae, ad pedes
Sanctitatis· Vestrae provolutus, humiliter supp1icat ad
obtinendum ad septennium proximum pro omnibus et
singu1is Sacerdotibus sive pii 0peris S. Infantiae ubicum-
que Directoribus, sive in consiliis quibus1ii)et praefatae
(Jonfraternitatis vocalibus, et etiam pro presbyteris
Praefectis seriei, quae sa1tem duodecim adscriptis con-
stet, lndu1tum personale altaris privilegiati ter in qua-
cumque hebdomada. � Er l)e«s. .

Besc1·ipt111n :
Sanctissimus Dominus Nester Leo Papa XII! in

audientia habita die 19 .Ju1ii 1879, ab infrascript0
Seeretario Sacrae C0ngregationis 1ndu1gentiis sacrisque
Reliquiis praepositae, benigne annuit pro 1ndulto
persona1i altaris privilegiatj, tribus in quali-
bet hebdomada diebus, dummodo Sacerdotes, de
quibus in supplici libello, simile indultum pro alia die
non obtinuerint. Praesenti ad septennium valituro absque
u1la Brevis expeditione. ()ontrariis quibuscumque non
obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae
0ongregationis, die 19 .Ju1ii 1879.

F�r. Th. M. card. Martine1li.
A. Panici, Secretarius.

Petjt1un 1I:
Beatissime Pater. � Henrieus-Maria-A1fredus

du F0ugerais, Sacerdos et Moderator Generatio piae
0onfraternitatis de Sancta Jesu 1nfantia vulgo nuneu�
patae, in civitate Parisiensi canonice institutae, ad
pedes Sanctitatis Vestrae provo1utus, humi1iter supplicat
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ad oi)tinendum ad septennium pr0ximum pro omnii)us
et singulis Saeerdotibus sive pii 0peris S. lnfantiae
ubieumque Direotoribus, sive in eonsiliis quibus1ibet
praefatae 0onfraternitatis voea1ibus, et etiam pro Presby-
teris Praefeetis seriei, qua-e saltem duodeeim adsoriptis
eonstet, t�aeultatem benediotionem impertiendi cum
Indu1gentia Plenaria Ohristiiidelibus in mortis artieulo
(-onstitutis. � Er Deus.

Reseriptu1n -
Vig«ore Spec-ia1ium faeu1tatum a SSm0 Dno Nro

I-eone Papa X1II tributarum, Sae1«a Congregatio lndu1-
gentiis Saorisque Re1iquiis praeposita benigne annuit
pro gratia, ut Saeerdotes, de quibus in supp1iei libe11o,
de lioentia 0rdinarii loci et dummodo ad exoipiendas
sa(-ramentales eonfessiones sint approbati, Christi-
iide1ibus rite dispositis morti pr0ximis Be n e di eti o n e m
cum applieati0ne Plenarjae Indulgentiae impertiri
valeant, servata forma et ritu (Jonstitutionis sa. me.
Benedieti XIV, quae in(-ipit: Pia Mater-. Praesenti ad
septennium valituro absque ulla Brevis expeditione.
(Jontrariis quii)useumque non obstantibus. Datum Romae
ex Seeretaria eiusdem Saerae 0ongregati0nis, die
24 -Iulii 1879.

A1. card. 0reglia a S. Stepl1ano, Praefeetus.
A. Paniei, se(-retarius.

Petitum lII:
Beatissime Pater. «� "Henri(-us-Maria-A1fredus

du Pougerais, Saeerdos et Moderator Gseneralis piae
0onfraternitatis de Sancta .Jesu lnfantia vulgo nunou-
patae, in eivitate Parisiensi eanoniee institutae, ad
pedes Sanetitatis Vestrae provolutus, humiliter suppli(-at
ad obtinendum ad septennium proximum pro omnibus
et sing-ulis Saeerdotibus sive pii 0peris S. Infantiae
ubieumque Direet0ribus, sive in (-onsi1iis quibuslibet
praefatae 00nfraternitatis voealibus, et etiam pro Presby-
teris Praefeetis seriei, quae saltem du0de(-im adseriptis
eonstet, fa(-ultatem benedieendi 0oronas, 0ru(-es, Cruci-
iixos, Imagines, parvas Statuas, saera Numismata,
Rosaria cum app1ieatione Indulgentiarum Ap0stolioarum
neenon earum, quae a S. l5�2«7«g2«-tret nuneupantur. -�
Et Denk.

Reseriptum -
Vig0re speeialium faeultatum a ssmo Dno Nr0

Leone Papa XllI tributarum, Sa(-ra 0ongregatio Indul-
gentiis Saerisque Reliquiis praeposita tribuit Saeer-

dotibus, de quibus in suppliei lii)e1lo, dummodo ad
ex(-ipiendas saoramenta1es (-onfessiones sint approbati,
benedieendi privatjm, extra Urbem ae de (-onsensu
0rdinarii,O0ronas, Rosaria, Cruees,Orucifixos,
parvas Statuas act Numismata eisque app1ieandi
Indu1g«entias a Sau(-titate Sua eonoessas ut in Bleneho
edito typis S. C. de Propaganda Fide, die 23 F�ebruarii
1878, act simu1 Indu1gentias S. Bei»»(J2·ttae nuncupatas.
Praesenti ad septennium - va1ituro absque u1la Brevis
expeditione. Oontrariis quibuseumque non obstantii)us.
--·� Datum Romae ex Seeretaria eiusdem Saerae Con-
gregati0nis, die 24 .1ulii 1879.

Al. card. 0reg1ia a S. Stephano, Praefeetus.
A. Panici, Seeretarius.

KurzerAnleitung über die vernünftige Behandlung
und Konservirung des echten Naturweines.

Von Anton Prikosowitsch, Pfarrer in Bogdsmy a. d. Donau in
UngarnI).

Sobald der bestellte Wein auf der Bahn ankommt, soll
derselbe nach genauer Prüfung des einpackirten Fasses (ob

· 1) Anbei folgt eine wichtige Instruktion über rationelle Behand-
lung des echten Naturweines beim Transport und im Keller, und
zwar speziell für jene Hochw. H. Confratres, die mich eigens ansuchten,
und denen ich bereits die bestellten Weine abschickte. Niemals hätte
ich gedacht beim Schreiben meiner Zeilen im ,,Salzburg. Kirchenblatt«
in Nr. 43 vom 23. Oktober und 52 vom 24. Dezember 1879, daß meine
wohlmeinenden Rathschläge solch allgemeinen Anklang finden werden
bei dem Seelsorgerklerus im Auslande. � Der echte Naturwein pro
materia va1ida et lieita S. Sacrificii Miss:1.e ist eine sehr wichtige
Sache, dachte ich mir, ich muß da meine eigenen Ansichten im Wege
der kath. Presse veröfsentlichen, und nun sehe ich, daß meine bescheidene
Feder kein ,,vox c1amantis in dese1-to« war. Als Weinproducent
bin ich für meinen Wein überaus besorgt. Ja selbst die Hostien
müssen pro Missae sacriHcio im Pfarrhofe unter meiner Aufsicht
gebacken werden. Den Meßopferwein gebe ich niemals den Minisiranten
oder Kirchendienern über, ich selbst trage denselben in die Kirche, weil
da auch mitunter schon die Knaben den Wein ausgetrunken haben,
theilweise, und etwas wässerten, �-� et 1�8HqM- -·· Wir bAUM hist
in der Pest-Ofener oder Budapester Gegend viel und sehr gute Weine,
wenn es günstige Jahre giebt, wie z. B· das 79er Jahr ein solches
war. Jch habe bereits weiter, selbst bei Getstlichen, um recht gute alte
Weine mich erkundigt, und die hochw. Herren C0UfMMs UND VE-
steller sollen bestens bedient werden. Wir möchten zugleich dem Aus-
lande zeigen, welch� edlen Rebensaft (wenn derselbe unverfälscht bleibt)
das in jeder Beziehung reich gesegnete Marianische Ungarland pro-
ducirt! � Jch bitte somit, Sie wollen meine Zeilen in der Beilage
schnell in Ihr geschätztes Blatt ausnehmen, damit die hochw. Herren
Confratres sich danach richten können.
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nämlich das Faß während des Transportes nicht etwa beschä-
digt wurde?) abgeholt werden. Wird der Wein von der letzten
Bahnstation bis zum eigentlichen Bestimmungsorte per Wagen
mehrere Stunden lang, zufällig an einem heißen Tag, geführt,
da soll das Faß mit einem nassen Kotzen zugedeckt werden,
damit die Sonnenstrahlen das Faß und somit auch den Wein
nicht erwärmen, was sehr schädliche Wirkungen verursachen
möchte.

Wenn der Wein an Ort und Stelle selbst ankommt, möge
man die äußere Einpackung mit Sack und Stroh vom Faß
entfernen, und dann Spund und Zapfen-Löcher, sowie
dieReifen gut durchsehen, ob die Sigillirung, die zwei an-
geschlagenen Eisenbleche und der Schwefel-Ueberguß
sowie die Korkstoppelhölzer in Ordnung sind. Darauf
kann das Faß auf den einen Boden aufgestellt und beim
Zapfenloch gleich dasselbe und zwar mit einem starken Feder-
messer oder guten Stoppelzieher geöffnet, und zugleich dort eine
gute Pipe angeschlagen werden. Nun legt man das Faß
wieder um, und öffnet auf dieselbe Weise oben das Spund-
loch und verwahre dann gleich wieder dasselbe, damit der
Wein keine Lust bekomme, denn das Lufteinströmen ist das
allerschädlichste für jeden Wein. Ietzt erst expedirt man das
Faß in den Keller auf den gehörigen trockenen Platz, wo man
unter das Faß eine Unterlage von Holz bis auf eine gewisse
Höhe von 30 bis 35 Centimeter gibt. Auf dem Erdboden
des Kellers darf das Faß nicht stehen. Nun soll der Wein
wenigstens 14 Tage Ruhe haben, bis sich derselbe klärt. Nach
Verlauf dieser Zeitfrist kann man den Wein in kleinere Fässer,
einen kleineren Theil jedoch zugleich in einigen Flaschen zum
täglichen Gebrauche für das heil. Meßopfer abziehen. Eine
größere Flasche muß man zugleich wieder in ganz kleine
medicinartige Fläschchen abziehen, von diesen kleinen Fläschchen
nimmt man den täglichen Meßopferwein. Die Flaschen müssen
oben gut mit reinen und weichen Korkstoppeln zugemacht
und zugleich etwas mit ftüssrgem heißen Schusterpeche gut
eingesiegelt werden. Die Flaschen können im Keller in
trockenem Sand stehend angebracht werden. Beim Oeffnen
der Flaschen möge man in eine mit Sodawasser rein ge-
waschene zweite Flasche auf einen Zug ohne die Flasche
niederzustellen, ganz langsam umleeren, und zwar so
lange reiner Wein rinnt. Zeigt sich jedoch etwas trüber Satz
am Boden (welchen jeder Naturwein, der erst einige Jahre alt
ist, immer noch in sich hat), da hört man auf mit dem Um-
leeren und gibt diesen trüben Wein wieder in eine zweite
reine Flasche, welcher wieder theilweise sich klären wird, und
dann auch brauchbar iß. Das größere Quantum Wein in
den kleineren Fässern muß etwa alle 6�-8 Wochen wieder mit

guten Wein aus den Flaschen nachgefüllt werden, damit das
Faß immer vollftändig mit Wein vollgefüllt sei. Aus solchen
vollen Weinfässern darf kein Wein herausgenommen werden,
etwa mittelst Heber. Durch das oftmalige Herausnehmen des
Weines von oben mit dem Heber oder beim Zapfenloch
mittelst Pipe müßte der beste Wein einen Essigstich bekommen,
und auch schnell verderben. Wenigstens einmal im Jahre soll
man den reinen Wein aus dem vollen Faß in ein anderes
reines mit Sodawasser gut ausgespültes Faß überziehen, den
Bodensal3 aber in Flaschen ausleeren.

Indem ich aus Preußisch-Schlesien zahlreiche Bestellungen
auf Meßopferwein bekam und zugleich ersucht worden bin von
Seite der Hochw. H. Confratres bezüglich der rationellen Be-
handlung des Weines im Keller, demzufolge wollte ich diese
wohlmeinenden Winke im geehrten ,,Schles«:schen Pastoralblatt«
veröffentlichen. Jene Hochw. Herren aber, die mich"um ge-
fällige Zusendung von Weinmustern ersuchten, wollen noch
eine kurze Zeit Geduld und Nachsicht haben, da eine derartige
Unternehmung immer mit vielen Schwierigkeiten verbunden
ist; so z. B. unter Andern gibt es viel zu thun, bis man die
hierzu nöthigen und zugleich auch brauchbaren Fässer bekommt
u. s. w. � Soeben expedirte ich den ersten Weintransport
per Bahn an die allerersten Besteller, denen ich eben jetzt zu-
gleich separate Briefe sammt Rechnungen abschicken muß. �
Nächstens kommt in dieser Sache noch ein zweiter Artikel.

Altar - Kerzen.
. Von Präsect Meer.

Die Kerzen, deren sich die Kirche bei der Feier der heil.
Messe bedient, �� es müssen mindestens zwei auf dem Altare
brennen � sowie bei der Aussetzung des Allerheiligsten (min-
destens sechs), bei der Weihe der ·Kerzen an Mariä Lichtmeß
und der Osterkerze, müssen nach kirchlicher Vorschrift aus
lauterem Bienenwachs gefertigt, Lumina c·-erea. sein1).
So betet denn auch der Priester bei der Weihe der Kerzen
an Mariä Lichtmeß: ,,D0mine sanete . . . . qui omnia
ex nihi1o ereastj et jussu tu0 per ope1«a apum hanc
liquorem ad perfectionem eerei pervenire feeisti.« Und
bei der Weihe der Osterkerze: ,,sus(-ipe, sancte Pater, in-
(-ensi hujus saeriHcium vespertinum, quod tibi in hac-
(-erei 0b1a.tione so1emni . . . . de ope1«ibus apum
sa.e1«0saneta reddit Be(-1esia.«
--�-W-j-

1) s. R. C. l6. sept. 1843. � (Jo.e1-em. I«Jp. lib. l. Xll. n. 11. -�
Schild, Manua1e litukg. pag. 129 ff. -� Gibt, das heil. Meßvpfer
S. 286. � Encycl. Handbuch der kath. Liturgte. Nach dem franz.
Werke des Abbe Migne, bearbeitet von Schinke u. Kühn. S. 487 ff.
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Das Wachs soll rein und unverfälscht und in der Regel
weiß sein; für das Todtenofsizium ziemen sich Kerzen von
gewöhnlichem, ungebleichten Wachse (ex eera (-ommuni sen
Hava)

Kerzen von Stearin, Talg oder Wallsischfett sind untersagt.
In Fällen, wo es unmöglich ist, sich Wachs zu verschaffen, ist
den Missionären gestattet, sich des Oels oder solcher Kerzen zu
bedienen, welche aus gereinigtem Fischfett gefertigt sind, der
sog. bougies a l�etoi1e. (s. R. O. 7. Sept. 1850. Vergl.
Mühlbauer, Geschichte und Bedeutung der Lichter. S. 202 ff.)
Der hl. Alphons (lib. 6. tratst. 3. oap. 3. dul). 5. n. 394)
schreibt mit Bezug auf den Nothfall: ,,Candela aooensa
(luplex, ex oera . . . . in neeessitate tamen, p1·ae-
eiso sean(lal0, sut"iieit una, etiam ex sebo vel luee1·na
aut lampas ex oleo. Wir fügen auch hier noch bei, was
Schuster�) nach den kirchlichen Vorschristen bei dem Artikel
de I-umine, erwähnt: ,,Aliae (ean(lelae) tamen, quae in
(liebus solemnioribus ultra cleterminatum numerum,
quando plures permittuntur, aeoencluntu1« ad augen(lam
solemnitatem, non ne(-essaria quic1em ex eera esse
(lebent sec1 etiam ex alia materia de(-ente1« oomposita
esse possunt.« .

Die Kirche hat sich bei ihrer Vorschrift, ihre liturgischen
Kerzen aus lauterem Bienenwachs zu fertigen, vorzugsweise
von mystischen Gründen leiten lassen. ,,Reete (-ereus Chri-
stum signifioat propter tria, quae in eo sunt: 1yohnum
namque animam, oera (-oI«pus et lumen divinitatem
signjlioat,« sagt Durandus. (Rationa1. I. VI, o. 80. n. 6.)

Die Biene, welche schon im Alterthum als Typus der
Reinheit und Jungfräulichkeit betrachtet wurde, sammelt und
formt das Wachs aus wohlriechenden Blüthen und Blumen-
kelchen. Als Frucht iungfräulicher Bienen und duftiger Blu-
men ist darum das edle, lautere Wachs ein vortreffliches
Sinnbild des reinsten und heiligsten Fleisches, welches der
Sohn Gottes aus dem jungfräulichen Schooße der makellosen,
mit dem Wohlgeruche aller Gnaden und Tugenden erfüllten
Braut des heiligen Geistes angenommen hat. Ferner bezeichnet
die brennende Wachskerze auch sehr schön das tugenddustige,
reine, der göttlichen Sonne zugewandte und von ihr bestrahlte
Herz des Gläubigen, während die unlautere und qualmende
aus thlerischen Stoffen verfertigte Talgkerze ein Bild des
Sünders ist2). Mit Recht sagt deshalb Bourbon3): ,,Il ne
kaut pas troubler (-es augustes symboles, en eomposant
les eierges aveo quelque autre substanoe; notamment

I) Inst!-uoti0 praoti(-a, p. l9.
V) Gihr, a. a. O. S. 287.
4) Intkocluction aux oeremonies Rom-eines, p. 6l.

il ne kaut point substituer a la oii«e, symbole de purete,
la g1«aisse, sym1)o1e de la ohair et c1esinstinots terrestres.«
Zutreffend ist auch die ,,ratio oonvenientiae et de(-entiae,«
quae postulat, ,,ut inter (liversas rerum species, ex
quibus lumen habe1«i potest, nol)ilio1« se1igatu1«, quae
al)sque (1ubio est oe1«a apum munere ex o(loriferis
iioribus (1eprompta, non autem stearina, quae ex ani-
malium adipe ol)tinetu1«, atque icleo indeoens
omnino est, ut a(leps pro Deo oolenäo com-
bu1«atur. Qua1«e eximius Sua1«ez quae1«ens ex qua-
materia eonsta1«e (lebeat lumen pro Missae sae1«ilioio,
ita statuit: ,,Eoolesiae eonsuetu(linem esse, ut
eereaean(1ela aeeen(latur, et hoc servanclum.«

Offene Correspondenz.
[Die Reichung der hl. Wegzehrung] betr. schreibt

uns Hr. Kpl. W. in D. L.: »An meiner früheren Station
litt ein Mann an der schrecklichen Krankheit des Zungenkreb-
ses. Die Krankheit hatte die Zunge so ergriffen, daß nur noch
ein Stümpf übrig war; feste Speisen konnte der Kranke gar
nicht genießen; flüssige mußten ihm bei zurückgebeugtem Kopfe
in den Hals hineingegos sen werden. Jst es nun vielleicht
möglich, dem Manne das Viaticum in aufgeweichtem Zustande
auf einem Löffel zu reichen?«

Sowohl die namhaftesten Theologen, als bischöflich appro-
bitte Rituale, z. B. das von Constanz und Augsburg, erklä-
ren es für erlaubt, einem solchen Kranken einen kleinen, ja
kleinsten Theil (minimam pa1«tioulam) der Hostie in einer
Flüssigkeit zu retchen. Selbstverständlich wird dadurch die Par-
tikel weich und dadurch für den genannten Kranken genießbar.
Von einem Versetzen derselben in einen ,,breiförmigen« Zu-
stand ist abzusehen. �o���

Hr. K. Z. in D. P. legt uns folgende Fragen vor:
Müssen die neuen o1ea zur Taufwasserweihe

nachträglich hinzukommen oder genügt die mixtio
mit den o1ea vetera?

Vorschriftsmäßig soll die Weihe, desgleichen die Taufe eines
Kindes re. mit den neu geweihten Oelen vorgenommen wer-
den. Kann der Pfarrer aber dieselben nicht zeitig genug erhal-
ten, so bediene er sich der alten Oele und nehme die Mischung
nicht nachträglich mit dem neuen Oele vor. S. R. O.
23. Sept. 1837 in 0riolen. �o��

Jst der usus, die resur1-eetio Abends zu hal-
ten zu toleriren oder nicht und wie haben es da
die Gläubigen mit dem Fasten zu halten?

Die genannte resur1«eetio ist eine Anticipation der Oster-
feier, wie auch die Charsamstags Messe. Jst nun die letzte
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Anticipation erlaubt, so wird es auch die erste sein. Zudem ist
diese Sitte in vielen Diöcesen unter den Augen der Bischöfe geübt
und darum hat der Pfarrer es bei dem Herkommen zu belassen.
Selbstverständlich ändert dieses aber am Fastengebot nichts, das
erst Nachts 12 Uhr, mit dem Eintritt des Ostertages, aufhört.

In der Messe e0ram exposit0 Ss. muß der
Priester beim lavab0 bis zum pla.num gehen, oder
kann er die lotio manuum am gewöhnlichen Platze
vornehmen?

Die S. R. O. antwortet hierauf: Servetur e0nsuetud0,
(1umm0d0 eaveat ne terg-« vertat sa.era.ment0. Die
12. N0vb. 1831. n. 12. ���0�-

Hat er p0st ineensati0nem obla.t0rum wegen
der in(-ensatio Ss. bis zum p1anum hinabzustei-
gen oder unterbleibt die ineensatio Ss. ganz?

Nach der Jncensation der 0blata begibt er sich auf das
Suppedaneum und incens1rt daselbst knieend die Eucharistie.
S. R. O. die 27. Pelor. 1847. -�0�

Jst eine persona so11ieitata jeder Zeit mit der
Lossprechung hinzuhalten bis Anzeige erfolgt ist?

Nach meinem Ermessen ist sie zu alsolviren, um dem Ge-
bot der österlichen Communion genügen zu können. �0��

Jst bei einer Trauungsmesse der Art der Trauung
ante oder p0st missam, oder ante u1timam bene(1ieti0-
nem vorzunehmen? Die Eucharisiie und der 0rdo werden auch
infra missam ertheilt und die Rubrik ante benec1ieti0nem
spricht von Pslichten, die nicht auf sp0nsi, sondern nur auf
schon verbundene Eheleute passen. Wie ist übrigens hierin
der ritus Romanus?

Was die Trauung ante oder post missam betrifft, so
stehen in dieser Beziehung die Diöcesanritualien nicht immer
im Einklang mit dem römischen Ritus. Nach meinem Ermes-
sen befolge der Pfarrer die Vorschriften seines Diöcesanrituales.

-�.0-�-
(Das Bresl. Rit. schreibt S. 86 vor: Benedieti0 nup-

tiarum sit in Missa de sponso et spons-r ritu in Mis-
sali Romano des(-ripto. D. Red.)

Hr. Pf. S. in J. frägt, weßhalb das Festum aseens.
Dom. abweichend von den anderen Offizien der Osterzeit in
jedem Nocturn drei Antiphonen hat.

Vergl. Brevier und Breviergebet von Dr. F. Probst,
S. 246: »Zum neuen Beweis, daß wir die Funktionen der
Antiphonen richtig aufgefaßt haben- erhält in diesem Offizium
jeder Psalm seine eigene. Die Betrachtung des Beters soll
sich dem Himmelfahrtsfeste mehr als dem Feste der Auferste-
hung zuwenden. Da dieses jedoch nur von dem genannten
Feste gilt, so werden jene Festofsizien, die innerhalb der Oktav

fallen, nach dem österlichen Ritus mit Einer Antiphon recitirt,
obwohl sie die Schlußformel des Himmelfahrtsfestes und in
den kurzen Responsorien der Prim qui s(-andis etc. beibe-
halten.« Ueber die Antiphonen der Osterzeit schreibt Probst
a. a. O. S. 241: »Das Osterfest ist das höchste, weßwegen
die Kirche will, daß die Christenheit im Allgemeinen und die
Priesterschaft im Besonderen sich mit demselben mehr als
einem anderen beschäftigen. Darum tritt auch die Nachfeier
dieses Festes mehr als die von Weihnachten und Pfingsten in
Vordergrund, und darum prägt sich auch der Charakter dieser
Zeit entschiedener im Ritus aus, als der eines anderen Cyclus.
Weil aber dieses Letztere stattfindet, hat der Cleriker Mahnung
genug das Geheimniß dieses Festes zu meditiren und bedarf
darum der Antiphonen viel weniger, und weil das Erstere
der Fall ist, vermindert die Kirche sogar die Antiphonen der
Heiligenfeste, um der Festwahrheit mehr Eingang zu ver-
schafsen. D. Red.

H. Pf. W. in D. Der mit dem Gebete Bg0 vo1o
eelebrare etc. verbundene Ablaß wird in den früheren
Ausgaben der römischen Raccolta als ein fünfzigjähriger, in
der neuesten v. J. 1877 dagegen als ein fünfzigtägiger an-
gegeben (vergl. Nr. 4 d. Schl. Pstbl.). Der bekannte Litur-
gist Falise wurde dadurch veranlaßt, theilt das ,,Münst. Pstbl.«
mit, dem hl. Stuhle die Frage vorzulegen: ,,euinam versioni
standum sit? an pri0ribus ed.iti0nibus, an vero u1timae ?«
und erhielt von der Sekretarie der Ablaßkongregation am
13. Januar 1879 die Antwort: ,,saeerdotes ante ee1ebra�
ti0nem saeri I«e0ita.ntes E»Jo r)0Zo lII2«8.s«cm2 eeZeZ7-risse etc·
luerantur indu1gentiam quinquaginta dierum ex
eoneessi0ne Gkregorii XIlI. Ita reperitur in regestis
Seeretariae Oongregati0nis 1n(1ulgentiis saerisque Reli-
quiis praepositae.«

L i t e r a tu r.
Abriß der Papftgeschiehte von Dr. J. Hergenröther,

Päpstlicher Hausprälat und Professor an der Hochschule zu
Würzburg. Würzburg 1879. Leo Wörl.
Ein vortrefflicher Handweiser ist dieses Büchlein, das in kurzer,

bündiger Weise die lange Reihe der römischen Päpste uns vorfiihrt
und uns mit Bewunderung vor der göttlichen Jnstitution des Papst-
thums, das Werk der vorsorgenden Weisheit des Welterlösers erfiillt.
Es dürfte sich empfehlen, bei einer zweiten Auflage den an den
Rand gedruckten Namen der Päpste die Dauer ihrer Regierungszeit
beizufügen. M.
Kurze Lebensgeschichte der Heiligen Gottes nebst Unter-

weisungen für einen gottseligen Wandel. Von G. Kniep,
Hildesheim. Franz Borgmet)er. 1879. »
Diese Heiligenlegende verfolgt den sehr empfehlenswerthen Zweck,

ganz im Sinne der Kirche, die Heiligen als die Nachfolger Christi
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und als unsere Vorbilder hinzustellen. Es ist deshalb in dem Buche
nur das aus dem Leben der Heiligen aufgenoinmen worden, was für
Jedermann nachahmlich und anwendbar ist. Die beigefügten Lehr-
stücke und Nntzanwendungen bieten in gedrängter Kürze einen gründ-
lichen Unterricht in der ganzen Glaubens- und Sittenlehre. Wir
begrüßen diese Legende als ein recht brauchbares christliches Hausbuch.
Hoffentlich bringt das letzte Heft ein Namen- und Sachregister. M.

.Sprcchsaal.
Zur Verehrung des heil. Nikolaus in Schlesien.

(Vergl. Nr. 2 u. 3 des ,,Schles. Pastoralbl.«)
Zur größeren Verbreitung der Verehrung des heil. Nikolaus

epis(-. wurde ich aufgefordert, die Data des hierortigen Pfarr-
gedenkbuches der Oeffentlichkeit zu übergeben.

-,Vor der lutherischen Reformation stand an der Stelle,
wo gegenwärtig die Pfarre aufgebaut ist, eine hölzerne Kapelle
mit der Figur des heil. Nikolaus, ebenfalls von Holz. Wie
sich das Lutherthum in Schlesien verbreitete, gerieth diese Ka-
pelle in die Gewalt der Lutheraner, welche seit der Besitznahme
weder den Zutritt dem Skotschau�er Pfarrer gestatten, noch sich
der Schuldigkeit unterziehen wollten, ihre Todten in den
Sterberegistern einzutragen, viel weniger das Stolaccidenz zu
entrichten.

Im Jahre 1616 den 28. Oktober entstand zu Perstetz zur
Zeit des gewesenen Grundherrn de Dadirschdors in dem dasigen
Maierhofe eine so große Feuersbrunst, daß das Feuer nicht
nur die Wirthschaftsgebäude verzehrte, sondern auch das halbe
Dorf sammt gedachter Kapelle in Asche legte, bei welch� höchst
traurigem Vorfalle die hölzerne Figur des heil. Nikolai, welche
bis gegenwärtig auf dem hohen Altare sich befindet, aus den
Flammen sich begeben und auf die andere Seite des Mühl-
grabens in das große daselbst gewesene Dorngebiisch sich gestellet
und geweint haben soll. Man hat diese Figur von dannen
erst in die Kirche nach Riegersdorf, dann in jene nach Grodzietz-
und wieder in den Wald getragen, ja sogar ins Wasser gewor-
fen; weil sie sich aber nach jedem Male wieder in dem näm-
lichen Orte zeitlich früh weinend einfand: so hat sich die Ge-
meinde unteredt und beschlossen, sie noch weiter tragen zu
lassen. Man trug sie also, da man ihr zuvor die Füße, die
Hände und die Nase abschnitt, nach Krakau in Pohlen; trotz-
dem befand sich die nämliche Figur auf ihrem Orte schon
einen Tag früher da und weinend, ehe noch ihre Begleiter
zuriick eintreffen konnten.

Dieser außerordentliche Vorfall bewog die Lutherisch-Perstetzer
Gemeinde bei dem durch die Feuersbrunst erlittenen Schaden
dem heil. Nikolai eine Kapelle an demselben Orte aus eigenen
Mitteln auszuführen, wo er sich so oft gezeigt hatte und wo
gegenwärtig die Kirche steht. Dies geschah um das Jahr 1618.

Jm Jahre 1775 wurde diese Kirche von Grund aus neu
hergestellt und erweitert, die Figur des heil. Nikolaus nach
Skotschau übertragen und nach Herstellung der Kirche der
heil. Nikolaus in feierlicher Procession von Skotschau nach
Perstetz übertragen, am Sonntage vor Johannes dem Täufer.«

Das Andenken dieser Uebertragung wird jährlich am genann-
ten Sonntage im Beisein vieler Verehrer des heil. Nikolaus
aus Oesterr.- und Preußisch-Schlesien gefeiert. Um die Ver-
ehrung zu vermehren, hat Se. Heiligkeit Papst Pius Vl1. vom
Jahre 1807 einen vvllkommenen Ablaß jenen verliehen, welche
das heil. Sakrament der Buße und des Altares würdig empfan-
gen und auf die Meinung der heil. Kirche beten.

Die Kanzel, aus dem Jahre 1776, ist Sculptur-Arbeit
und stellt ein Schiff vor, wie St. Nikolaus den Schisfern zur
Zeit der stürmischen See hilft und sie reitet, nebst den Bild-
nissen: Zerstörung des Götzentempels, das Reichen der Geld-
angabe dem Getreidehändler in Sicilien und die Errettung
des Knaben vom Tode des Ertrinkens. Am Decken der Kanzel
steht St. Nikolaus im bischöflichen Ornat und reicht seine
rechte Hand den Seelen im Fegefeuer, mit linker Hand theilt
er Almosen aus unter die drei Schwestern.

Der Vorabend des Heiligen, am 5. Dezember, ist in hie-
siger Gegend ein Kinderfest, St. Nikolaus besucht als Bischof
Abends die Wohnungen, wo Kinder smd, läßt selbe beten,
theilt Gaben aus, Geld, Obst und Backwerk. Der 6. Dezember
wird kirchlich begangen.

Die Kinder männlichen Geschlechtes vor St. Nikolaus
geboren, werden in hiesiger Parochie großentheils auf den Namen
Nikolaus getauft. Nebstdem glaube ich noch erwähnen zu
miissen zweier Votivgegenstände zur rechten und linken Seite
der Figur St. Nikolai, einer silbernen Hand und eines silber-
nen Fußes.

Nach der Sage ist der Ursprung folgender: Eine reiche
Frau, durch die Gicht an Händen und Füßen contract gewor-
den, nahm ihre letzte Zuflucht zum heil. Nikolaus nach Perstetz,
wurde in die Kirche getragen, beichtete und communicirte und
ließ zur Ehre des Heiligen auf ihre Meinung eine heil. Messe
lesen und nach dem lte missa est bezeichnete sie sich mit
dem heil. Kreuzzeichen, was früher nicht möglich war, stand
zum Evangelium auf, fühlte sich vollkommen gesund und hat
aus Dankbarkeit Hand und Fuß von Silber gießen und dem
Heiligen osseriren lassen. Seit jener Zeit datirt sich das große
Vertrauen des Volkes zum heil. Nicolaus in Perstetz, daß es
von nah� und fern in verschiedenen Krankheitssällen Tücher
mitbringt mit dem Ersuchen- mit denselben die Figur des
heil. Nicolaus zu berühren.

Perstetz (Oestr�-Schlef«) A. Langer, Pfarrer.
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Notizen.
(Die Ausspendung der heil. Communion betr.) schreibt

das ,,Freib. Kirchbl.«: Den Lesern dieser Zeilen sei zum Voraus bemerkt,
daß nicht etwa eine gewisse Vorliebe zum Schulmeistern, sondern daß
wirkliche Liebe zum Allerheiligsten sie dictirt. Einsender hat schon
öfter da und dort, besonders wieder in verflossener heil. Fastenzeit, die
Wahrnehmung gemacht, daß sclbst sehr gewissenhaste und fromme Priester
sich beim Ausspenden der heil. Communion zwei nicht unbedeutende
Versehen zu Schulden kommen lassen. Es ertheilen nämlich manche
sragliches heilige Saerament ,,deutsch,« während eine strenge Verordnung
der Kirche verlangt, daß die heiligen Sacramente in ,,lateinischer«
Spraä)e gespendet werden sollen. Daß von Rom aus für Deutschland
in dieser Beziehung keinerlei Zugeständnisse gemacht wurden, erhellt
deutlich aus dem ,,bayerischen Concordat,« wo es an. Xll g. heißt:
,, . . . in adn1inistratione san!-a1nentorum ecclesiae formulae in
lingua latina usurpentur.«·· � Es reiben ferner manche nach jedes-
maliger Austheilung der«hl. Hostie den Daumen und Zeigesinger,
zwischen denen sie geruht, am vermeintlichen Purificatorium des Speise-
kelches ab, ohne zu bedenken, wie leicht ein etwaiges Fragment einer
minder gut ausgestochenen Hostie dadurch verschleppt und so das Aller-
heiligste selbst der Verunehrung ausgesetzt werden kann, denn sie müssen
ja wissen Und haben schon oft gebetet: ,, . . . sed memento, tantu1n
esse sub fragmento, quantum tote tegitur.« Erst nach«ErtheilUng
der heil. Communion an sämmtliche Gläubige werden sragliche Finger
in dem ja eigens dazu auf dem Altare befindlichen Gefäße abluirt;
das Tüchlein des Speisekelches dagegen ist eigentlich gegen die Rubriken
und kann höchstens als Schutz des Kelchfußes einige Berechtigung
finden, darf aber sicherlich nicht als Purificatorium in der angegebenen
Weise betrachtet werden.

(Den Ablaß beim Magnifikat betr.,) (vergl. Schl. Pstbl.
Nr. 4.), schreibt das »Münst. Pstbl.« Der heil. Vater hat für das
andächtige Beten des Magnifikat einen Ablaß von hundert Tagen
verliehen, der sedoch täglich nur einmal gewonnen werden kann. Durch
das Beten des Magnisitat im pslichtmäßigen Ofsizium wird er nicht
gewonnen (s. C. Indu1g. 29. Mai 1841), dagegen darf man es auch
in deUtscher Sprache verrichten (,,quocun1que idi0tnate, dumn«1odo
versiones sint iideles« S. C. Indulg. 30. September 1852).

(Die Novenen.) Bei kirchlichen Andachten kommen nebst Triduen
und Octaven auch Novenen vor, so genannt, weil sie neun Tage
hintereinander fortgesetzt werden. Einige glauben, die Zahl neun sei
zur Verehrung der neun Engelchöre gewählt worden; mit mehr Wahr-
scheinlichkeit jedoch läßt sich die 9tägige Andacht auf die heiligste Drei-
saltigkeit zurückführen, da die Zahl neun aus dreimal drei entstanden
ist. Dafür spricht die Analogie, daß die Kirche im Kyrie der hl. Messe
jede der göttlichen Personen dreimal anruft und daher im Ganzen
neunmal das Kyrie betet. Schon bei ziemlich»alten Kirchenschriftstellern
findet sich die lateinische Benennung Novena. Besonders gerne werden
neuntägige Andachten in schweren Anliegen von einzelnen Personen
vorgenommen. (N. Augsb. P.)

(Für die diesjährigen Pastoralconserenzen) der Freiburger
Erzdiöcese sind folgende Themata bestimmt worden:
1) Die wissenschaftlichen und ascetischen Vorbedingungen zur segens-

reichen Verwaltung des Predigtamtes;

2) Homiletische Behandlung der Stelle 2 Tim. 4, 2 mit besonderer
Berücksichtigung der bei Predigten über herrschende sittliche Uebel-
stände einzuhaltenden Erwägung, daß Bezeichnung von Personen
und Erwähnung dienstlicher Erfahrungen vermieden werden.

Zur Chronik.
Gestochen in der Diöees e Breslau.

Stadtpfarrer und Erzpriester Carl Hauf f e in Landeshut, -s- 27. März
1880. C. L.

Kaplan Augustin Paul in Wirrwitz, -s- 31. März 1880.
Stadtpfarrer, Erzpriefter, Geistl. Rath Anton Moefer in Ujest,

-s- 4. April 1880. C. L.
Pfarrer Anton Pawelek in Brzestz, -s· 15. April 1880.
Fürstl. Commissarius, resign. Stadtpfarrer Joseph Kühn in Glei-

witz, s- «)-1. April 1880. C. L.

Correfpondenz.
H. K. Z. in D. P. Es war nicht möglich diesmal schon auf

die Rangerhöhung des fest-. s. .Joachim im Directorium Rückstcht
zu nehmen.
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Zur Reisezeit empfehlen wir u us er e ein b äu d i g en sogenannten

,,Iseisetii«eviere«
in Tafchenformat

(ganz gleich groß wie diese Anzeige)
in biegt·ainen, dabei aber dauerhaften Einbänden:

in roth Leinewand (å- la Baedeker),
Preis 11 Mark,

dasselbe in dunkler Farbe,
Preis il Mark,

in schwarz Maroquinleder mit Goldsihnitt,
Preis 14 Mark,

«-is Ginlegebrevier geh«--de-,
iu roth Leinwand (a1aBaedekee), Preie12Mark,

iu feines dunkles Maroquinleder ais Brieftafihe
gebunden,

»-so» jBrieftasihenlirevier Wiss
Preis nur 18 Mark.

Letztekes können wir wegen seiner ganz besonderen Bequemlich-
keit bestens empfehlen.

Für schwächere Augen eignet sich am besten die
cinbiindige groß Octavansgabe als l!Einlegebreviet,

gebunden in Maroquinleder, Preis 15 Mark, dasselbe mit Gold-
schnitt Preis 18 Mark.

iieifeliarten, Reifebijcher, Pläne, Eourgbiirher er.
in reichfier Auswahl.

G. P. Ac1erho1z� BuihlJandlung
in Breslau.

-«

Verlag von G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau.

0fficia pro1)ria dioecesis W1«atis1aviensis.
Bditio emendata, supplement0 aliquorum Bre-
viarii Bomani festorum re(-entiorum aucta, quam
curavit Robertus lc1«awutschke, Ecc1esia
Gathedralis Oaerem0niarius. Cum approbatione.
440 pag. in 0ct. minor.

Preis 6 Mark, in Halbfranzband gebunden
7 Mark 25 Pf., in Leder mit Gkoldschnitt 9 Mark etc.

Verlag von G.  Jtderl)olz� Buchhandlung in Breslau.
Ni"icker,

Gebet- und Gesanglmih.
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

Gebunden in Leinwand mit
rothem Schnitt 75 Pf» in Leinwand mit

Goldschnitt I Mark.
« Wir ersuchen die Herren, welche dies Buch bisher ge-

braucht haben, uns ihre Aufträge gütigst zugehen zu lassen,
wie wir auch das Buch zur Neueinführung bestens em-
pfehlen, da es gewiß vermöge seines reichen Inhalts und
seiner praktifchen Einrichtung, sowie des billigen Preises
allen Anforderungen entsprechen wird.

Die Kirihengeschi(hte
in kurzen Abrissen für katholische Schulen.

Nebst einer Beschreibung von Palästina.
Bearbeitet von Julius Rücker, Lehrer in Tschirne.

Preis 30 Pf.
Eremplare zur Ansicht stehen bereitwiliigst gratis zu

Diensten. Bei Abnahme von Partien gewähren wir
gern Frei-Exemplare für arme Schüler.

Verlag von G. P. Aderholz� Buchhandlung in Breslau. Einem hochwiir(ligen Clerus

illoputär-iJIiIariotogie.
Acht Kanzel-Vorträge

von Alex Fiiinner,
Fürsterzbischöfl. Tit.-Consist.-Rath und Pfarrer in Nasstedel.

ZllitZpprobationdes«Zhoit1wiirdigen Ziiirsterkliifit1ijfl.b1onsiltoriunigzu Olmiitk.
160 Seiten gr. 8. eleg. in Umschlag geheftet. Preis 2 Mark.

Fünf Predigten
u Ehren der

allerseligIien IungfiZau und t«!botiesmutier Maria.
Von E. .5tephan, Schulpräfect in Frankenstein.

Mit Genehmigung des Ziiiriiliisii1öi1iii1en General-I1irariat-Inite-; zu Breslau.
32 Seiten gr. 8. eleg. in Umschlag geheftet. Preis 50 Pf.

erlaube mir meine Kirchenkerzen, nach Vorschrift der
katholischen Kirche, nur allein aus reinem, gelben
oder gebleichten Bienenwachs angefertigt, bei Bedarf
zu empfehlen.

Eine chem. Untersuchung meiner Fabrikate würde
obige Angabe bestätigen.

Bemerke noch, dass die Kerzen mit geflochtenen
Dochten versehen sind, welche heller und sparsumer
brennen als bisher, und sich selbst putzen.

Bernhard supper,
Wucl1sbleiche-I« und Wuel1swaarenfabrilcant,

Breslau, Schmiedebriicke No. 3.

Beiliegenden Prospect über die Kanzel-Vorträge des tZifcliofø von Trick, Dr. Matthias Gberhard,
empfehlen wir ganz besonderer Beachtung.

L Druck Von Robert Nischkowsky in Breslau.


